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der Abgeordneten P a y 

und Genossen 

A n fra g e 

an den Bundesminister für Justiz 

betreffend ErlclärunL~en des GeJ'ichtsv::rstehers Oberlandes­

gerichtsrat Dr. Heribert r!lara. 

D::.e unterzeichneten Abgeordneten vervJ'eisen auf folgende Er­

klärungen des Gerichtsvorstehers OLGR Dr. Heribert filara, und 

zvmr 

1) l'Jeststeirische Volleszeitung vom 19. 10. 1968: 
tilder verleumdet Hen? Ein verschvmndenes Testament! 

Eine Glasarbei tersgattül aus Lobnüng vmndte sich in einer 

Erbschaftssacl1e an das Gericht lmd erbat Hechtsauskunft und Hilfe. 

Nach inforrna'd ven Erhebungen konnte festgestell t werden, daß e:Ln 

hinterlegtes Testament (nicht bei Gericht) verschv'JU.nden j.st, in de)i'1 

die Genannte als Erbi'n nach ihr,ex' Tante eingesetzt ",mr. Zur Durch­

setzung :Lhres Rechtsanspruches wurde ihr vom zuständigen Gerichte 

ein Rechtsanvmit als Armenvertreter beigesteilt. 

Ein urnstri ttener Vertrag? 

D1e herbeigeführte Verquiclnmg der Testamentssache mit dem von der 

SPÖ Voitsberg öffentlich hochgespielten Ubergabsvertrag der Gemeinde 

Lobming HaI' geeignet, die GlauD'\'Türdigkei t des Hinterlegers des 

Testamentes in ZI'leifel zu ziehen und daher den Aw:;gang des E:cb-

rechtsstreites der Glasarbeitersgattin in Frage zu stellen. Eine 

Prüfung auch dieser 11':cage v,;ar daher erforderlich. 
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Nach § 13 kommt § 15 
Die bei Gericht erliegend<: ])1J.rcllGchrj. ft des Vertrages 

der Gemeinde Lobmine; \·'I:1.es im Zusamrnenhang mit diversen 

Behauptungen über d.ie Her8.usna.hne e1nes Vertragspunl::tes 

bedenkliche aufklärungsbedürftige Symptome auf; unter anderem 

folgt nach § 13 bere:L ts § 15. Da. ei_ne Klärung dj.e,ser Sache 

in Güte durch die monatelange Nichtübersendung des Original­

vertrages durch deli Regierungskcmmlssär der Stadtgemeinde 

Voi tsberg nicht möglieh HaI', habe 1eh m~tch veranlaßt gesehen, 

strafrechtli ehe S'~..:hri tte zur IGärung des Sachverhaltes einzu­

lei ten, die die umgehende Zufertlgm-;,g d.es Original vertrages 

an das Gericht zur Folge hatte und Gorni t zur angestrebten IGärung 

führte. Hiezu ist jeder Richter nicht nur berechtigt, sondern 

bei Vorliegen begründeter Verdachtsc!omente dem Gesetze nach auch 

verpflichtet. Es erhebt sich daher die Frage, wer wen verleumdet 

und VJessen Verleumdung zusammengebrochen ist und ~·.jer wegen 

der geschilderten Vorgar1gs;;"leise noch zur Vera.Dtvwrtung ge­

zogen wird. 

OLGR Dr. Heribert f\'Iara J Gerichtsvorsteher l1 

2) \'Ieststeirische Volkszeitung vom 25. 10. 1968: 
t'Entgegnung 

Die in den letzten Ausgaben der ttWeststeirischen Volkszeitung tt 

von der Lokalor'ganisatj.on der SPÖ aufgestell ten Behauptungen 

vmrden irreführend wiedergegeben und vJerden, j.nsoferne sie ein 

unkorrektes und ehrenrühriges Verhalten durch mich feststellen, 

mi t aller EntscDied.enllei t als unrichtig zurücl-cgcwiesen. 

Nur ein Beispiel: 

Das Bezirksgericht Voitsberg hat mit Endbeschluß vom 1. April 1964, 
GZ. 3 c 59/64-4, eine Besitzstörung durch die Stadtgemeinde Voits­

berg festgestellt und bei sonstiger Exekution angeordnet, den frühe­

ren Zustand herzustellen und sich ,jener l'-lei teren Störung zu ent­

halten. Dr. Kravcar vJar 3ürgermeister dieser Stadtgemeinde. Ich 

glaube, jeder ~lej. tere l\:ommentar und Stellungnahme erübrigt sich. 

Wenn nur ein Bruchteil von den gegen mich erhobenen unsachlichen 

Behauptuneen der lfKravcar-SPÖl! stimmen I'TiJrde, glauben Sie, liebe 

Voitsberger Mitbürger, daß ich noch Richter wäre, glauben Sie, 
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daß die Österreichische Richterschaft, die ich die Ehre habe, 

als erster Vizepl'äsident zu vertreten, mir "I"ieiterhin noch das· 

Vertrauen schenken T/lürde, glauben Sie, daß ein sozialistischer 
. . 

Justizminister mir vor versammelter Hichterschaft und Justiz-

minister Dr. H. lClecatsky in einem offenen rrelegramm seinen 

Dank ausgesprochen hätte? 

Ich erlaube mir festzustellen, Vler mit Schmutz vdrft, vJird schmut-

i zig, oder HaI' schon schmutzig. 

Ich habe es im Gemeinderat als meine vornehmste Aufgabe be­

trachtet, die Interessen unserer If]i tbürger - selbst Gemeinde­

bedienstete der SPÖ wandten sich an mich um Ih1f'e - ohne Rück­

sicht auf Parteizugehörj.glcei t l\:raft meiner lmabhängigen Stel­

lung zu vertreten und mich für eine saubert,:; und korrekte Ver­

Naltung einzusetzen. 

Liebe Voitsberger Kitbürger, mit Ihre~ Stimmabgabe treffen Sie 

eine Entscfleidung für d:le nächsten T Jahre. D:.Le SPÖ Hird 

vJiederum mit über,'liegender f\'lehrheit strukturbedlngt in den 

Gemeinderat einz1ehen. \,'lenn Sie '\.'10110n, daß auch die ÖVP 

entsprechend vertreten sein soll, dann wählen Sie LISTE I, 
damit e1ne entsprechende Kontrolle gegeben soin wird. 

Dr. Heribert I/tara" 

3) Heststeirische VolJ-mzej. tlmg vom 9. 11. 1968: 
llEntgegnllng des Spitzenkandidaten der ÖVP 

Zum Inserat der LolcalorgsIüsation der SPÖ Voi tsberg, gezeichnet 

Von Hans P1onDer, in der Weststeirischen Vollcszei tung vom 

25. Olctober 1968, Sei te 5, unter liDer tvo.hrhel tsbeVleis ist ge­

lungen!! stelle ich fest: 

Die in dem angeführten Inserat (plur:iper vlahlschlager) erhobenen 

inlcrirr:inierten B:::hauptungon weise iuh mit aller Entschj.edenhei t 

als unrichtig zurück. 

Über die Frage, ob ein l'Jahrhe:L tsbeVle1s als erbracht anzusehen 

ißt, en.tscheidet in einern RechtsstQ2.t .einziG und alletn das 

Gericht und nicl1t eine Lolcalorganisat:Lon einer Partei. 

Die Lokcüorganü~ation der SPÖ mcige zur ICenntnis nehmen, daß 

ich mir das Gesetz des H2ndelns von niemandem aufz~üngen 

lasse und ich 8:uch künftighj.n im unc~ außer Dienst die I\'~aßnahr;]en 

ergreifen vlerde, die mir erforderlich lmcl zHeclcmäßig erscheinen. 

Dr. Heribert i·lar2." 
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und stellen im Zusarnmenhe.:ng mit d:Lesen Erklärungen folgende 

1) Hat OLGR Dr. Heribert nara. diese Erklärungen als Organ der 

,Justizverv:al tung bZ1-'1. der Geri chtsbarkei t oder als Pri vat­

person abgegeben? 

2) Für den Fall, d.aß OLGH Dr. Heri bert rr:ara diese Erklärungen 

als Privatperson abgegeben :lat: 

l'le.rden Sie diese E~!."'klärungen irn Hj.nblick auf ihren Inhal t 

u .. :c1ter Bedachtnahme auf' eHe iJesti:nmung c3.es § 57 Abs. 3 erster 

Satz. des RDG. dem gemäß S'~":18 Abs. 1 RDG. für die Vertretung 

der dj..enstlicl1en Interessen zust~indigen Organ bekanntgei)en? 

• 
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